


BE: JÖBSTL-BICHLMANN

Nr.     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages
(4. Session der 17. Gesetzgebungsperiode)

[bookmark: feingabetext]Antrag

der Abg. Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf, Mag.a Jöbstl-Bichlmann und Leitner betreffend die Strafbarkeit der Erstellung und Verbreitung von Deepfakes

Mit dem Aufschwung der Künstlichen Intelligenz (KI) eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten in Kreativität, Wissenschaft und Technologie. Gleichzeitig geraten durch den Anstieg von KI-generierten Inhalten auch vermehrt Bilder in Umlauf, die real existierende Personen darstellen. Solche Darstellungen können das Recht am eigenen Bild (§ 78 UrhG) sowie datenschutzrechtliche Persönlichkeitsrechte (Artikel 8 EMRK, DSGVO) verletzen, insbesondere dann, wenn sogenannte Deepfakes, also täuschend echt wirkende Porträts oder Videos, erstellt und veröffentlicht werden. 

Die bloße Erstellung eines Deepfake-Videos mit dem Gesicht einer anderen erwachsenen Person ist in Österreich nicht per se strafbar. Das Recht am eigenen Bild ist verletzt, aber der Cyber-Mobbing-Paragraf (§ 107c StGB - Fortdauernde Belästigung im Wege einer Telekommunikation oder eines Computersystems) würde beispielsweise erst dann greifen, wenn diese Fälschung „für eine größere Zahl von Menschen für eine längere Zeit wahrnehmbar“ gemacht wird und auch für andere Tatbestände müssten noch weitere Handlungen hinzukommen, um zu einer Strafbarkeit zu führen. Besonders gravierend sind Deepfakes, wenn sie reale Personen ohne deren Einwilligung in einem sexuellen Kontext darstellen oder nachahmen. Überproportional häufig davon betroffen sind Frauen.

Laut Medienberichten wurde in Italien bereits ein Gesetz erlassen, das die Erstellung und Verbreitung von Deepfakes unter Strafe stellt. Auch in Österreich braucht es einen klaren Rechtsrahmen, der die Erstellung und Verbreitung von Deepfakes ohne Einwilligung der betroffenen Personen zur strafbaren Handlung macht, um einen ausreichenden Schutz der Persönlichkeitsrechte von Betroffenen zu gewährleisten.

In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten den

Antrag,

der Salzburger Landtag wolle beschließen:

Die Salzburger Landesregierung wird ersucht, an die Bundesregierung mit der Forderung heranzutreten, zu prüfen, inwieweit die Erstellung und Verbreitung von Deepfakes nach italienischem Vorbild auch in Österreich unter Strafe gestellt werden kann.

Dieser Antrag wird dem Verfassungs- und Verwaltungsausschuss zur weiteren Beratung, Berichterstattung und Antragstellung zugewiesen.


Salzburg, am 5. November 2025
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